
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Niederschrift 

 
über die Sitzung des Gemeinderates 

WEBVERSION 
 

3/2025 
 

vom 23. Oktober 2025 
 
Ort: Sitzungssaal des Gemeindeamtes  
Zeit: 19:00 Uhr. 
 
Geladen sind: 
Mitglieder des Gemeinderates 

Funktion Partei Mandatar 
Bürgermeister ÖVP Dieter Anton Mörtl 

1. Vizebürgermeister ÖVP Alexander Rudolf Möderndorfer 

2. Vizebürgermeister ÖVP Manfred Malle 

Gemeinderatsmitglied ÖVP Markus Georg Hans Melchior 

Gemeinderatsmitglied ÖVP René Nedižavec 

Gemeinderatsmitglied ÖVP Sandra Irene Rauscher 

Gemeinderatsmitglied SPÖ Mag. phil. Michael Leiler 

Gemeinderatsmitglied SPÖ Ingeborg Maria Kampschreur 

Gemeinderatsmitglied ÖVP Anton Achatz 

Gemeinderatsmitglied ÖVP Thomas Marco Pipp jun. 

Gemeinderatsmitglied ÖVP Lukas Mosser 

 
 
 
 

Protokoll Gemeinde Feistritz an 
der Gail 

 

Aktenzahl: SI-2025-1237-00010 
Sitzung: Gemeinderat 
Nr: 003 
Datum: 31.10.2025 
 

Kontaktdaten 
 

SB/Abt: Ing. Daniel Nessmann, BA 
Tel: 04256/246422 
Mail: feistritz-gail@ktn.gde.at 
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Weitere geladene Personen: 

 

Funktion Partei weitere Sitzungsteilnehmer 

Schriftführer  Ing. Daniel Nessmann, BA 

 

Darüber hinaus waren folgende Personen anwesend: 

Herr Betriebsleiter Günter Zinkowitz als externer Experte Skieldorado Hrast zum Bericht des 

Ausschussobmanns Vzbgm. Manfred Malle – Obmann des Ausschusses für Sport, Lift und 

Abfallbeseitigung und den TOP 9 bis 13. 

 

Die folgende Agenda wurde den Mitgliedern des Gemeinderats mit der Einladung vom 

14.10.2025 zur Kenntnis gebracht sowie im Aushang der Gemeinde öffentlich kundgemacht: 

 
Tagesordnung 

1. Bestellung von zwei Mitgliedern des Gemeinderates zur Fertigung der Niederschrift 
3/2025 

2. Niederschrift 2/2025 

3. Berichte des Bürgermeisters 

4. Berichte der Ausschussobleute 

5. 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2025 

6. Umsetzung der Energieeffizienzrichtlinie (EED III) von Art. 5 und Art 6 der EED 
(2023/1791) 

7. Erteilung der Genehmigung für die Errichtung eines Kanalanschlusses 

8. Änderung der Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Feistritz an der Gail, mit 
der Kanalanschluss-, Ergänzungs- und Nachtragsbeiträge ausgeschrieben werden 

9. Skieldorado HRAST GmbH – Jahresabschluss 2024/2025 

10. Skieldorado HRAST GmbH – Haftungsübernahme Kärntner Skipass Vertriebs & 
Marketing GmbH 

11. Abschluss einer Fördervereinbarung mit der Skieldorado HRAST GmbH zum Projekt 
„Kinder- und Jugendfreikartenaktion“ 

12. Abschluss einer Fördervereinbarung mit der Skieldorado HRAST GmbH zum Projekt 
„Modernisierung und Ausbau der Infrastruktur beim SL HRAST“ 

13. Abschluss einer Fördervereinbarung mit der Skieldorado HRAST GmbH zum Projekt 
„Ausbau Beschneiungsanlage beim SL HRAST“ 
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14. Abschluss einer Fördervereinbarung mit der Pfarre Feistritz an der Gail zum Projekt 
„Sicherung des Marienpilgerweges“ 

15. Abschluss einer Fördervereinbarung mit der Pfarre Feistritz an der Gail zum Projekt 
„Dachreparaturarbeiten Langschiff“ 

16. Abschluss einer Fördervereinbarung zum Projekt „Asphaltierungsarbeiten 
Meditationshaus und Bushaltestelle in Oberfeistritz“ 

17. LEADER Projekt "CARBOLOCAL CARBO in footprint assessment for LOCAL 
communities and economy" 

18. Abänderung Pachtvertrag Grundstücksnr. 2928/1 (50%) und 2655/2, KG-Feistritz an der 
Gail 

19. Wirtschaftsbrücken Feistritzermoos 

20. Genehmigung der Teilung des Grundstückes 458/1, KG-Feistritz an der Gail 

21. WVA-Feistritz an der Gail – Betriebsbericht 07-2024 bis 06-2025 

22. Glasfasernetzes Feistritz an der Gail 

23. Kleinwasserkraftwerk Feistritz II – Dienstbarkeiten 

24. Personalangelegenheiten 

 

Verlauf der Sitzung: 

Bürgermeister Dieter Mörtl eröffnet die Sitzung um 19:00 Uhr. 

Er prüft die Anwesenheit und stellte fest, dass die Sitzung beschlussfähig war.  

Der Vorsitzende geht in die Tagesordnung ein. 

Nachdem keine Fragen im Gemeindeamt Feistritz an der Gail eingelangt sind, braucht die 

Fragestunde nicht abgehalten werden. 

 
 
1. Bestellung von zwei Mitgliedern des Gemeinderates zur Fertigung der Niederschrift 

3/2025 

Zur Fertigung gegenständlicher Niederschrift wurden einstimmig GRin Sandra Irene Rauscher 

und GRin Ingeborg Maria Kampschreur bestellt. 

 
2. Niederschrift 2/2025 

 

Die Niederschrift 2/2025 der Gemeinderatssitzung vom 26.06.2025 wurde vom Gemeinderat 

einstimmig genehmigt. 
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3. Berichte des Bürgermeisters 

 

Bürgermeister Dieter Mörtl bringt den Gemeindemandataren folgenden Berichte zur 

Kenntnis: 
 

Energiegemeinschaft Oisternig 
Förderstatus Abwasserentsorgung 
Grundbenützungsbewilligung Forstweg 
Sanierung Franzosendenkmal 
KIP-Mittel 2025 
Essensbeitrag Kindergartenküche 
Winterdiensthandbuch 2025/2026 
Seniorentag 
Asphaltierungen 
KW-Feistritz II -Bankgarantie 

 
4. Berichte der Ausschussobleute 

 

 
GR Melchior Markus – Obmann des Ausschusses für Straßenbau, Bauwesen, 
Elektrifizierung, Ortsbildpflege, Schutzwasserbau, Widmungen und Grundverkehr: 
 
Brückensanierung Grabenweg KW II 
 
 
Vzbgm. Alexander Möderndorfer – Obmann des Ausschusses für Land- und 
Forstwirtschaft, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Zivilschutz und 
Feuerwehrwesen: 
 
Viehzählung 
Förderung männl. Zuchttiere 
Grubber 
Viehtransporter 
Öffentliche Waage 
Sanierungsarbeiten KABA West & Ost 
Gebühren Kanalisationsanlage 
FF-Feistritz an der Gail Einsatzbekleidung KS-03  

Bauhofumbau 

 



S e i t e  5 | 13 

GRin Sandra Rauscher – Obfrau des Ausschusses für Angelegenheiten der Familien, 
Soziales, Kindergarten, Musikschule, Kultur und Brauchtum: 

Familienfest 

Vzbgm. Manfred Malle – Obmann des Ausschusses für Sport, Lift und 
Abfallbeseitigung: 

Skieldorado HRAST 

GR Mag. Michael Leiler – Obmann des Ausschusses für Tourismus, Umweltschutz und 
Fledermaushaus: 

Keine Wortmeldung 

GRin Ingeborg Kampschreur – Obfrau des Kontrollausschusses: 

Kontrollausschuss 
Gesunde Gemeinde 

5. 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2025

Beschluss: 

Auf Antrag des Gemeindevorstandes wird vom Gemeinderat der 1. Nachtragsvoranschlag für 

das Haushaltsjahr 2025, wie in nachstehender Verordnung angeführt, einstimmig 

beschlossen. 

Verordnung

des Gemeinderates der Gemeinde Feistritz an der Gail vom 23.10.2025, Zl. 900-2/2025-2, mit der der 1. 
Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2025 erlassen wird (1. Nachtragsvoranschlagsverordnung 2025) 

Gemäß § 6 in Verbindung mit § 8 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der 
Fassung LGBl. Nr. 95/2024, wird verordnet: 

§ 1
Geltungsbereich 

Diese Verordnung regelt den 1. Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2025. 
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§ 2
Ergebnis- und Finanzierungsnachtragsvoranschlag 

(1) Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Erträge: € 3.815.400,00 
Aufwendungen:  € 3.407.800,00 
Entnahmen von Haushaltsrücklagen: € 82.400,00 
Zuweisung an Haushaltsrücklagen: € 0,00 

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € 490.000,00 

(2) Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:
Einzahlungen: € 4.018.400,00 
Auszahlungen: € 3.875.300,00 

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € 143.100,00 

§ 3
Deckungsfähigkeit 

Gemäß § 14 Abs 1 K-GHG wird für folgende Abschnitte gegenseitige Deckungsfähigkeit festgelegt: 

1) Aufwendungen, die den Sachaufwand eines Abschnittes betreffen sind gegenseitig
deckungsfähig bzw. werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2) Die Personalaufwendungen eines Abschnittes sind gegenseitig deckungsfähig bzw. werden für
gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3) Für Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit und investive Einzelvorhaben besteht die
Deckungsfähigkeit nur für Konten innerhalb des einzelnen Betriebes mit marktbestimmter
Tätigkeit oder des einzelnen investiven Einzelvorhabens. 

§ 4
Kontokorrentrahmen 

Gemäß § 37 Abs 2 K-GHG wird der Kontokorrentrahmen wie folgt festgelegt: 

€ 478.000,00 

§ 5
Nachtragsvoranschlag, Anlagen und Beilagen 

Der Nachtragsvoranschlag, alle Anlagen und Beilagen sind in der Anlage zur Verordnung, die einen integrierenden 
Bestandteil dieser Verordnung bildet, dargestellt. 

§ 6
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 24. Oktober 2025 in Kraft. 
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6. Umsetzung der Energieeffizienzrichtlinie (EED III) von Art. 5 und Art 6 der EED 
(2023/1791) 

 

Beschluss: 

Auf Antrag des Gemeindevorstandes fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss,  

a) Herrn Dipl.-Ing. (FH) Martin Fasold, MSc, Mein Energieberater, Ingenieurbüro für 

Bauphysik mit der Erstellung von Bestands-Energieausweise für die öffentlichen Objekte 

Musikschule, Feuerwehrhaus, Gemeindeamt und Kindergarten in der Höhe von € 2.275,00 

exkl. MwSt. zu beauftragen. 

b) Die erstellte Inventarliste laut Artikel 6 EEDIII freizugeben und dies gemäß EU-Richtlinie zu 

gemeinsam mit den Energieausweisen zu veröffentlichen. 

 

7. Erteilung der Genehmigung für die Errichtung eines Kanalanschlusses 

 

Beschluss: 

Auf Antrag des Gemeindevorstandes fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss, der 

Anschlusswerbern  für das Wohnhaus Feistritz an der Gail 40 auf der 

Parz. 932, KG 75412 und  für das Wohnhaus Feistritz an der Gail 77 für 

die Errichtung eines Kanalanschlusses die Genehmigung zu erteilen.  

 

8. Änderung der Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Feistritz an der Gail, 
mit der Kanalanschluss-, Ergänzungs- und Nachtragsbeiträge ausgeschrieben 
werden 

 

Beschluss: 

Auf Antrag des Gemeindevorstandes, sowie des Ausschusses für Angelegenheiten der Land- 

und Forstwirtschaft, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Zivilschutz und 

Feuerwehrwesen, fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss, die Verordnung, mit 

der der Kanalanschluss-, Kanalergänzungs- und Kanalnachtragsbeiträge ausgeschrieben 

werden, zum Beschluss zu erheben. Der Beitragssatz beträgt je Bewertungseinheit inklusive 

der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 10% 3.500,00 Euro. Diese Verordnung tritt mit 1. 

Jänner 2026 in Kraft.  
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9. Skieldorado HRAST GmbH – Jahresabschluss 2024/2025 

 

Es wird der Jahresabschluss 2024/2025 der Skieldorado HRAST GmbH zur Kenntnis gebracht.  
 

10. Skieldorado HRAST GmbH – Haftungsübernahme Kärntner Skipass Vertriebs & 
Marketing GmbH 

 

Beschluss: 

Auf Antrag des Gemeindevorstandes fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss, den 

vorliegenden Bürgschaftsvertrag als Bürge & Zahler bis zu € 15.000 mit der Kärntner Skipass 

Vertriebs- & Marketing GmbH abzuschließen und eine Bildung einer Risikovorsorge nach § 4 

Abs. 3 lit c Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung 2019 mit Bedarfszuweisungsmitteln 

durchzuführen.  

 

11. Abschluss einer Fördervereinbarung mit der Skieldorado HRAST GmbH zum 
Projekt „Kinder- und Jugendfreikartenaktion“ 

 

Beschluss: 

Auf Antrag des Gemeindevorstandes fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss, mit 
der Skieldorado HRAST GmbH für genanntes Kooperationsprojekt eine 
Förderungsvereinbarung abzuschließen. Die Gemeinde Feistritz an der Gail gewährt der 
Skieldorado HRAST GmbH als Abgeltung eine einmalige Förderung in Höhe von € 10.000,00 
für die Skisaisonen 2025/2026 und 2026/2027 für jeweils 50 Stück Saisonkarten. 50 % sind bis 
Ende Dezember 2025 auszuzahlen, die restlichen 50 % bis Ende Februar 2026. 
 

12. Abschluss einer Fördervereinbarung mit der Skieldorado HRAST GmbH zum 
Projekt „Modernisierung und Ausbau der Infrastruktur beim SL HRAST“ 

 

Beschluss: 

Auf Antrag des Gemeindevorstandes fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss, mit 

der Skieldorado HRAST GmbH für das genannte Kooperationsprojekt eine 

Förderungsvereinbarung abzuschließen. Die Gemeinde Feistritz an der Gail gewährt der 

Skieldorado HRAST GmbH aus den Bedarfszuweisungen 2025 einen Betrag von € 30.000,00 

zur Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen. In Summe betragen die Gesamtkosten der 

Investitionen € 166.000,00.  
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13. Abschluss einer Fördervereinbarung mit der Skieldorado HRAST GmbH zum 
Projekt „Ausbau Beschneiungsanlage beim SL HRAST“ 

 

Beschluss: 

Auf Antrag des Gemeindevorstandes fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss, 

beim Amt der Kärntner Landesregierung im Rahmen der „Offensive für See-, Berg-, Wander- 

und Rad-Infrastruktur“ einen Förderantrag für das angeführte Investitionsprojekt zu stellen 

und eine Förderungsvereinbarung mit der Skieldorado HRAST GmbH abzuschließen. 

Die erforderliche Eigenfinanzierung in Höhe von € 25.759,00 für die Umsetzung der 

notwendigen Maßnahmen wird durch die Skieldorado HRAST GmbH aufgebracht. 

 

14. Abschluss einer Fördervereinbarung mit der Pfarre Feistritz an der Gail zum 
Projekt „Sicherung des Marienpilgerweges“ 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Feistritz an der Gail fasst auf Antrag des Gemeindevorstandes 

den einstimmigen Beschluss, 

1. mit der Pfarre Feistritz an der Gail im Rahmen der Kleinprojektförderung des Landes 

Kärnten eine Förderungsvereinbarung abzuschließen, 

2. die Förderhöhe und die Kostenaufteilung zwischen der Gemeinde und der Pfarre im 

Zuge dieser Vereinbarung verbindlich festzulegen. Gemeinde Feistritz an der Gail 

übernimmt die Metallstiege in der Höhe von € 3.900,00 und die restlichen Kosten für 

den Abrollschutzzaun werden zu je der Hälfte von der Gemeinde Feistritz an der Gail 

und der Pfarre Feistritz an der Gail getragen. 
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15. Abschluss einer Fördervereinbarung mit der Pfarre Feistritz an der Gail zum 
Projekt „Dachreparaturarbeiten Langschiff“ 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Feistritz an der Gail fasst auf Antrag des Gemeindevorstandes 

den einstimmigen Beschluss, mit der Katholischen Pfarre Feistritz an der Gail eine 

Förderungsvereinbarung zur Weitergabe der vom Land Kärnten gewährten 

Bedarfszuweisungsmittel in Höhe von € 4.000,00 abzuschließen. 

 

16. Abschluss einer Fördervereinbarung zum Projekt „Asphaltierungsarbeiten 
Meditationshaus und Bushaltestelle in Oberfeistritz“ 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Feistritz an der Gail fasst auf Antrag des Gemeindevorstandes 

den einstimmigen Beschluss, 

1. die Asphaltierungsarbeiten rund um die Bushaltestelle und das Meditationshaus 

gemäß Angebot der Fa. Swietelsky zu fördern; 

2. die Förderhöhe laut Rechnung der Fa. Swietelsky von € 6.810,31 inkl. MwSt. zu 

gewähren; 

3. als Gegenleistung die kostenlose Nutzung der Bushaltestelle auf dem Grundstück von 

 ohne Pachtvorschreibung, solange die Bushaltestelle von 

der Gemeinde Feistritz an der Gail benötigt wird; 

4. mit  eine Fördervereinbarung abzuschließen, die die 

genannten Bedingungen und Leistungen regelt. 
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17. LEADER Projekt "CARBOLOCAL CARBO in footprint assessment for LOCAL 
communities and economy" 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Feistritz an der Gail fasst auf Antrag des Gemeindevorstandes 

den einstimmigen Beschluss,  

a) beim Leader Projekt beim CLLD HEurOpen mit dem Projektnamen 

„CARBOLOCAL CARBO in footprint assessment for LOCAL communities and 

economy" bei positiver Beurteilung als Projektpartner 2 teilzunehmen.  

b) Die Maßnahmen laut Projektbeschreibung in der Höhe von € 60.000,00 

anzuschaffen und umzusetzen. 

c) Eigenmittel in der Höhe von € 12.000,00 mittels Bedarfszuweisungsmittel 

aufzubringen. 

 

18. Abänderung Pachtvertrag Grundstücksnr. 2928/1 (50%) und 2655/2, KG-Feistritz 
an der Gail 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Feistritz an der Gail fasst auf Antrag des Gemeindevorstandes 

den einstimmigen Beschluss, den Pachtvertrag vom 08.03.2023 zwischen der Gemeinde 

Feistritz an der Gail und  auf eine Pachtfläche (2928/1 -50% und 2655/2) 

auf 7.146 m² durch die Erweiterung des Parkplatzes zu reduzieren. Der Pachtzins ändert sich 

somit von € 91,43 inkl. MwSt. auf € 71,46 pro Jahr und gilt rückwirkend mit 01.01.2025. 

 

 

19. Wirtschaftsbrücken Feistritzermoos 

 

Der Bürgermeister informiert den Gemeinderat über den aktuellen Stand hinsichtlich der 

Haftungsfrage der vier Wirtschaftsbrücken beim Feistritzermoos. 
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20. Genehmigung der Teilung des Grundstückes 458/1, KG-Feistritz an der Gail 

 

Beschluss: 

 

Auf Antrag des Gemeindevorstandes fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss, die 

Genehmigung zur Teilung des Grundstückes 458/1, KG-Feistritz an der Gail, gemäß 

beiliegender Vermessungsurkunde des Planverfassers Wolf ZT GmbH, 9020 Klagenfurt zu 

genehmigen. Im Zuge der geplanten Teilung wird von der Parzelle 458/1 das Trennstück 1 im 

Ausmaß von 2.500 m² abgetrennt und der neuen Parzelle 458/5 zugeschlagen. Die Parzelle 

458/1 weist nach erfolgter Trennung ein Ausmaß von 18.153 m² auf. Die Erschließung der 

neuen Parzelle 458/5 erfolgt über die Parzellen von 451/4, 451/5, 451/8 und 458/1. Der 

Vermessungsplan ist ein integrierter Bestandteil dieses Beschlusses. 

 

21. WVA-Feistritz an der Gail – Betriebsbericht 07-2024 bis 06-2025 

 

Der Obmann des Wasserausschusses Vzbgm. Alexander Möderndorfer berichtet dem 

Gemeinderat über das Berichtsjahr der Wasserversorgungsanlage der Gemeinde Feistritz an 

der Gail zwischen 7-2024 und 6-2025.  

 

22. Glasfasernetzes Feistritz an der Gail 

 

Mit 14. August 2025 betreffend die Veräußerung des gemeindeeigenen FTTH-Glasfasernetzes 

der Gemeinde Feistritz an der Gail wurde die Kundmachung über die Ausschreibung 

veröffentlicht. Der Vorsitzende berichtet über den aktuellen Stand. 

 

23. Kleinwasserkraftwerk Feistritz II – Dienstbarkeiten 

 

Der Tagesordnungspunkt 23 wird unter dem nicht öffentlichen Teil abgehandelt. 
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24. Personalangelegenheiten 

 

 
Der Tagesordnungspunkt 24 wird unter dem nicht öffentlichen Teil abgehandelt. 

 
Keine weiteren Wortmeldungen. 

 

Der Vorsitzende dankt für die rege Mitarbeit und schließt um 20:40 Uhr die Sitzung. 
 
 

Der Bürgermeister: 
 
 
 

Dieter Mörtl  
 
 
 
 

Protokollfertiger: 
 
 
 

GRin Sandra Irene Rauscher 

Der Schriftführer: 
 
 
 

Ing. Daniel Nessmann, BA 
 
 
 
 

Protokollfertiger: 
 
 
 

GRin Ingeborg Maria Kampschreur 
 




